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67. Jahrgang Nachdruck von Bild oder Text nur mit Zustimmung der Redaktion und nur mit genauer Quellenangabe gestattet Nr. 18

Die Gestaltung der Schienen-Fahrbahn
Von Ing. H. PETER, Inspektor beim Eidg. Amt für Verkehr, Bern

1. Allgemeines
Im Bahnverkehr sowohl als im Strassenverkehr sind die

Fahrgeschwindigkeiten gegenüber früher erheblich gesteigert
worden und damit auch die Anforderungen an die Fahrbahn,
deren Unregelmässigkeiten sich umso unangenehmer und
schädlicher bemerkbar machen, je schneller gefahren wird.
Bei der Eisenbahn wird die Fahrbahn durch die Schienenköpfe

gebildet, welche die Fahrzeuge tragen und leiten. Die
Räder der Eisenbahnfahrzeuge sind dadurch charakterisiert,
dass sie mit der Achse des Radsatzes fest verbunden sind
und konische Radreifen mit Spurkranz besitzen. Die Mantellinien

des Radreifenkegels sind unter 1:20 zur Axe des
Radsatzes geneigt; auch die Schienen stehen in der Regel nicht
senkrecht auf den Schwellen, sondern mit lj1B Anzug einwärts
geneigt, so dass im Querschnitt die berührende Hantellinie des
Radreifens senkrecht zur Schiene steht.

In der geraden Strecke liegen beide Schienenköpfe gleich
hoch, und die konischen Radreifen bewirken, dass der Radsatz

zentriert wird, so dass die Laufkreise beider Räder gleich
gross sind. Das Grundmass der Spurweite beträgt 1435 mm
(Normalspur) ; das entsprechende Mass des Radsatzes ist
1425 mm ; der neue Radsatz hat also im neuen Gleis 10 mm
Spiel, das sich im Betrieb durch Abnützung der Schienen und
Radreifen nach und nach vergrössern kann. Die Traglinie der
Schienen befindet sich auf der gewölbten Oberfläche des
Schienenkopfes, die Leitlinie (Leitkante, Fahrkante) an der
inneren Seitenfläche, etwa 10 mm tiefer als die Traglinie.
Eine Ebene durch die Leitlinie parallel zur Radsatzaxe schneidet

den Spurkranz in einer linsenförmigen Figur, die etwa
32 mm breit und 2S5 mm lang ist. Die Begrenzungen dieser
Figur sind grösstenteils Hyperbeln, weil der Spurkranz in
der Hauptsache durch Kegelflächen mit Spitze auf der
Radsatzaxe begrenzt ist. Steht der Radsatz normal zum Gleis
(in der graden Strecke), so erfolgt eine allfällige Berührung
zwischen Schienenkopf und Spurkranz im Scheitel der Hyperbel;

steht der Radsatz schief zum Gleis (in Kurven), so
entfernen sich die Berührungspunkte beider Spurkränze eines
Radsatzes gegenläufig vom Hyperbelscheitel weg, wodurch
das derSpurweite entsprechende Mass des Radsatzes (1425 mm)
etwas vergrössert wird.

2. Die Sparerweiterung
In Kurven wird die Spurweite in der Regel vergrössert.

Nach den amtlichen Vorschriften darf die anfängliche
Erweiterung 20 mm nicht überschreiten. Vergrösserungen der
Spurweite durch den Betrieb sind zulässig bis zu 15 mm bei
Normalspur und 10 mm bei Meterspur, so dass die Spurweite
bei Normalspur im Maximum auf 1470 mm, bei Meterspur
auf 1030 mm anwachsen kann. Verengerungen der Spurweite,
wie sie etwa durch Schienenwanderung erzeugt werden, dürfen
den Betrag von 3 mm nicht überschreiten.

Durch die Spurerweiterung in Kurven wird dem Radsatz
ermöglicht, sich derart einzustellen, dass ein Gleiten der Räder

vermieden wird. Infolge der konischen Radreifen haben
die beiden Räder nur dann gleiche Laufkreise, wenn der Radsatz

.im Gleis zentriert ist; sobald er sich aus der Mitte
verschiebt, wird der eine Laufkreis ebensoviel grösser wie der
andere kleiner wird. Wenn die Differenz der Laufkreisumfänge
gleich gross ist wie der UnSachied der Umdrehungswege
auf dem äusseren und dem inneren KjSlvenstrang, so findet
ein Gleiten nicht statt. In diesem Fall muss die Spurerweiterung

betragen
5ad

e —= iR i
wobei a den Schienenabstand, d den mittleren Laufkreisdurchmesser,

R den Radius der kurve und j das Spiel des
Radsatzes bedeutet. Mit s l,5m,ii 1,00 m und j 0 01 m
erhält man brauchbare Werte von R 750 m bis R 250 m.
nämlich

7,5 1 7,5
0,01 0 bzw. e ~y 0,01 0,02 m

Dagegen ergibt sich für R S 150 m die Spurerweiterung
7,5

e ——-— 0,01 0,04 m, was nach den amtlichen Vorschrif-
150

ten nicht mehr zulässig ist.
5sdIn der Form e —= j < 0,02 m gibt die Formel aber
R

brauchbare Anhaltspunkte für die Bemessung der Spurerweiterung.

Infolge Abnützung der Schienen und Radreifen wird
indessen die theoretisch berechnete Spurerweiterung mehr
oder weniger problematisch.

Ein weiterer Grund, den Kurvengleisen Spurerweiterung
zu geben, liegt in der Bauart der Fahrzeuge; besitzen diese
mehr als zwei Achsen im gleichen Rahmen (Lokomotiven,
dreiachsige Wagen), so ist eine gewisse Spurerweiterung
erwünscht, damit sich die mittleren Achsen leichter einstellen
können.

In der graden Strecke sind Rad und Schiene parallel, in
Kurven bilden sie miteinander einen Winkel, der mit Rücksicht

auf die Materialabnützung und die Entgleisungsgefahr
möglichst klein bleiben soll. Die Spurerweiterung kann aber
den Winkel zwischen Schiene und führendem Rad nicht
verkleinern, sondern nur um den Betrag — Spurerweiterung ge-

teUt durch festen Radstand) vergrössern, so dass also der
Anlaufwinkel des führenden Rades bei Erstellung von
Spurerweiterung etwas ungünstiger wird als bei strenger Spur.

3. Ueberhöhung und Fahrgeschwindigkeit in Kurven
Die zulässige Fahrgeschwindigkeit in Kurven kann nur

dann ausgenützt werden, wenn der äussere Schienenstrang
relativ zum innern überhöht wird. Die maximal zulässige
Ueberhöhung beträgt bei Normalspurbahnen 150 mm, bei Meterspurbahnen

105 mm. Die Ueberhöhungsrampe, d. h. der Uebergang
von der Ueberhöhung null in der Geraden zum Endbetrag H
in der Kreiskurve, soll in der Regel mit der Uebergangskurve
zusammenfallen ; sie darf nicht kürzer sein als 300 H bei
Normalspur und 400 H bei Meterspur. Wird die Ueberhöhungsrampe

steiler ausgeführt, so kann die Fahrbahn so stark
windschief werden, dass die führenden Räder zu sehr entlastet
werden und entgleisen. Diese Gefahr tritt namentlich bei der
Fahrt aus der Kreiskurve in die Gerade ein; sie wächst mit
der Steilheit der Ueberhöhungsrampe, mit der Steifigkeit
der Achsrahmen, mit der Grösse des festen Radstandes und

p|||||der Härte der Federung; bei umgekehrter Fahrrichtung
werden die führenden Räder nicht entlastet, sondern
mehrbelastet.

Kurven, die nicht überhöht sind, dürfen nur mit
entsprechend reduzierter Geschwindigkeit befahren werden.

Die maximale Fahrgeschwindigkeit In einer Kurve von
bestimmtem Radius wird konstant vorausgesetzt. Als Grundlage

für ihre Ermittlung dient die theoretische Querbeschleunigung

p, die bei Normalspurbahnen 1,0 m/ss, bei Meterspurbahnen

0,85 m/s3 nicht überschreiten sollte, selbst dann nicht,
wenn Fahrgeschwindigkeit V, Ueberhöhung H und Kurvenradius

R von den Sollwerten mehr oder weniger abweichen.
Die Querbeschleunigung ist ein geeignetes Mass zur
Beurteilung der zusätzlichen Beanspruchung von Oberbau und
Rollmaterial sowie der Kippsicherheit beim Durchfahren der
Kurven.

Die allgemeine Formel für die Ermittlung der
Kurvenfahrgeschwindigkeit lautet:

Vm„„ 3,6np + g
H — AH

\(R—AR) —AV (km/h)

750

worin p die Querbeschleunigung in m/s8, g die Gravitationskonstante

9,81 m/s», H die Ueberhöhung, s den Schienenabstand,

R den Radius der Kreiskurve in Metern bedeuten.
Die Grössen AH und AR in Metern, AV In km/h sind die
Toleranzen, die vom Unterhalt des Oberbaues und von der
Fahrdisziplin abhängen.

Aus dieser Formel ergibt sich durch Auflösung die minimale

Ueberhöhung

/ Vm,x + AV\* s sI 3^ f«-^ -P— + JHH„

250
3,6 ; g (R — AR)

< Amax (0,150 bzw. 0,105)
g
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Tabelle 1. Zulässige Fahrgeschwindigkeiten in Kurven

Normalspurbahnen km/h Meterspurbahn km/h

m
Klasse A Klasse B m Klasse A Klasse B

H 0,150 1 H 0 m H 0,150 l 0m
300

H 0,105 H 0m H 0,105 fl=0m
750 126 87 114 75 76 49 67 41

700 122 84 110 72,5 275 73 47 64 39

650 117 81 105 70 250 69 45 61 37

600 113 77,5 101 67 225 65 43 58 35

550 108 74 97 64 200 61 40 54 33

500 103 70,5 92 61 175 57 37 50 31

450 97,5 67 87 57,5 150 53 34 46 28

400 91,5 63 82 53,5 125 48 31 42 25
350 85,5 58,5 76,5 50 100 43 27 37 22

300 79 54 70,5 46 75 37 23 32 18

250 71 49 64 42 50 28 19 23 14

200 64 43 57 36 40 23 16 19 12

150 55 37 48 31

Hn

Als maximale Ueberhöhun

/ Vmîn V a
' \ 3,6 gR

Als Toleranzen fallen in Betracht
Normalspurbahnen

s 1,50 m
AH AR tdV

0,015 m 0,1 R 2 km/h
0,03 m 0,2 R 4 km/h

empfiehlt sich

(siehe unten).

Klasse A
Klasse B

Meterspurbahnen
s 1,05 m

AH AR AV
0,01 m 0,1 R 2 km/h
0,02 m 0,2 R 4 km/h

0,825 zutrifft.

Klasse A setzt dauerhaft versichertes Gleis und
Geschwindigkeitsmesser im Führerstand voraus.

Wenn die maximal zulässigen Kurvenfahrgeschwindigkeiten
nach der vorstehenden Formel berechnet und die

Toleranzen eingehalten werden, so wird die maximale
Querbeschleunigung p 1,0 bzw. 0,85 m/s3 nie überschritten.
Dadurch wird erreicht, dass ein in der Kurve fahrendes Fahrzeug
im Hinblick auf die Kippsicherheit nie in eine ungünstigere
Lage geraten kann, als ein in der maximal überhöhten Kurve
stillstehendes Fahrzeug, bei Mitberücksichtigung des
ungünstigsten Windes in beiden Fällen. Mit p 1,0 m/s3
Querbeschleunigung für Normalspurbahnen, p 0,85 m/s* für
Meterspurbahnen wird gleiche Kippsicherheit erzielt, wenn das
Verhältnis der entsprechenden Schwerpunktshöhen
s 1,05 1,0

~Z~~ 1,50 0,85
Setzt man die vorstehenden Toleranzen und Schienenabstände

für Normalspur und Meterspur in die allgemeine
Formel ein, so erhält man einerseits für die maximale
Ueberhöhung, anderseits für die Ueberhöhung H 0 folgende
Formeln für

Normalspur
4,68yW—2 | VAo 3 3,24 ]/r — 2

4,30 J/b~ — 4 VBo 2,89 ]/b" — 4

Meterspur
4,50 ]JR — 2 | V.40 2,97yïF— 2

4,13 ]/ie" — 4 VBo 2,62 yW — 4

und für verschiedene Radien die Geschwindigkeiten gemäss
Tabelle 1.

Diese Geschwindigkeiten dürfen nur da angewendet werden,

wo ihre Zulässigkeit durch Probefahrten erwiesen ist, die
Länge der Uebergangskurven in Metern wenigstens 0,56 VmB,,
bzw. 300 H bei Normalspur, 400 H bei Meterspur beträgt und
die Einhaltung der zu Grunde gelegten Toleranzen gewährleistet

1st.
FUr ablenkende Fahrt über Weichen sind die Geschwindigkeiten

der Klasse B, Ueberhöhung null und entsprechender
Weichenradius, massgebend.

Es ist nicht ratsam, die Kurven ohne weiteres maximal
zu Überhöhen, damit die höchst zulässige Fahrgeschwindigkeit
ausgenützt werden kann. Dies ist nur zu empfehlen, wenn die
normalerweise vorkommende Minimalgeschwindigkeit (Güterzüge,

starke Gefälle)

Vah
Vbh

Vah
Vbb

3,6yy R

ist. Wenn die Minimalgeschwindigkeit nach dieser Formel
berechnet wird, so ist die Querbeschleunigung theoretisch
gleich null, wird aber praktisch je nach dem Zustand des
Gleises und der Einhaltung der Geschwindigkeit mehr oder
weniger von null abweichen. Die Betriebsicherheit wird
dadurch nicht gefährdet. Dagegen wird die Führung der Fahrzeuge

schlecht, wenn die Querbeschleunigung im negativen
Sinn erheblich von null abweicht; sie erfolgt dann stossweise
bald am äussern, bald am Innern Strang, wodurch das Gleis
verdorben wird. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es die langsam

fahrenden Züge sind, die das für rasch fahrende Züge
hergerichtete Gleis verderben.

Bei überhöhten Gleisen empfiehlt sich deshalb folgendes
Vorgehen. Die ordentlicherweise vorkommende
Minimalgeschwindigkeit Vmi„ wird festgestellt. Die maximal zulässige
Ueberhöhung für die Geschwindigkeit Vmin wird aus der Formel

TT - (V-t*Y S
max § \~3fi~) ~gR~

berechnet. Dann beträgt die maximal zulässige Geschwindigkeit

V =36' max — *,,** g
h„ — AH \(R

z. B. Klasse A, a 1,50 m, Vm\a

1,50
H„

V„
m

45 km/h, R

0,08 m

AR) -
300 m

AV

9,81 • 300

3,6 ]/(1,0 -f 6,54 0,065) 270 — 2 68,5 km/h
oder Klasse B, a 1,05 m, V^,,

1,05
H„ m 9,81 ¦ 100

25 km/b, R 100 m

0,052 m

Vmax — 3,61/(0,85 + 9,34 0,032) 80 — 4 30,5 km/h
Für jedes überhöhte Kurvengleis gibt es also eine

zweckmässige grösste und kleinste Geschwindigkeit, die in
vorstehender Weise ermittelt werden können. Ist die Kurve nicht
überhöht, so 1st Vmin 0, und es ist jede Geschwindigkeit
zwischen 0 und Vm„ für H 0 zulässig. Tabelle 2 enthält
ymax und Vmin für maximal überhöhte Kurven verschiedener
Radien.

Ist das normalerweise vorkommende Vm-,u kleiner als der
Tabellenwert, so sollte die Ueberhöhung im Sinne vorstehender

Beispiele reduziert werden, wodurch auch Vmax entsprechend

verringert würde.

4. Uebergangskurven
Auf ein Fahrzeug, das sich mit konstanter Geschwindigkeit
in einer Gleiskurve bewegt, wirkt als resultierende Kraft

die Zentripetalkraft von der Grösse mp Mit Hilfe
des d'Alembert'schen Prinzipes gelangt man zu einer statischen
Aufgabe: es wirken auf das stillstehend gedachte Fahrzeug

dessen Schwerkraft mg —g G (Gewicht) und die Fliehkraft

9
In der geraden Strecke ist die Fliehkraft

entsprechend dem unendlich grossen Krümmungsradius gleich
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Tabelle 2. Vmax und Vmin für maximal überhöhte Kurven, H 0,150 bzw. H 0,105

Normalspurbahnen km/h Meterspurbahnen km/h

m
Klasse A Klasse B m Klasse A Klasse B

V V ¦' max ' min r max V ¦' rain

300

y' max V ¦min V V ¦' max ' min

750 126 97,5 114 97,5 76 61,5 67 61,5

700 122 94 110 94 275 73 59 64 59

650 117 91 105 iiiPi 250 69 56,5 61 56,5
600 113 87 101 87 225 65 53,5 58 53,5

550 108 83,5 97 83,5 200 61 50,5 54 50,5

500 103 79,5 92 79,5 175 57 47 50 47

450 97,5 75,5 87 75,5 150 53 43,5 46 43,5
400 91,5 71 82 71 125 48 40 42 40
350 85,5 66,5 76,5 66,5 100 43 35,5 37 35,5
300 79 61,5 70,5 61,5 75 37 30 32 30

250 71 56,5 64 56,5 50 28 22,5 23 22,5

200 64 50,5 57 50,5 40 23 18 19 18

150 55 43,5 48 43,5

null, in der Kreiskurve vom Radius R gleich - R
Zwischen

der Geschwindigkeit v in m/s und V in km/h besteht die

Beziehung ve 3,6

Fährt das Fahrzeug aus der graden Strecke unvermittelt
in die Kreiskurve ein, so ändert sich die Fliehkraft ruckartig

mv2
von null auf —=—, was für die Fahrgäste sowohl als für die

R
Fahrzeuge, das Gleis und die Betriebsicherheit unzuträglich
ist. Die Uebergangskurven dienen zur Vermeidung dieser Un-
zukömmlichkeit. Der Uebergang von der Geraden zur Kreiskurve

wird durch eine Kurve vermittelt, deren Krümmungsradius

beim tangentialen Anschluss an die Gerade unendlich
gross ist, sich stetig verkleinert und beim tangentialen
Anschluss an den Kreis mit dem Kreisradius übereinstimmt.

Praktisch stellt sich die Aufgabe wie folgt (BUd 1). Ein
Richtungswechsel der Linienführung von t1 za ta soll durch
eine Kreiskurve vom Radius R erzielt werden. Der
Innenwinkel w der Tangenten t, und f2 wird gemessen und die

180» — o)
Tangentenlänge B. S S B„ — R tg R- tg Y

m " 't5 twird berechnet, wodurch die beiden Berührungspunkte B, und
Ba auf den Grundtangenten t, und t2 festgelegt werden. Sie
dienen als Festpunkte für die Orientierung der Uebergangskurven.

Damit diese einerseits bei A tangential an die
Grundtangente, anderseits bei E tangential an den Kreis anschliessen
können, muss der ursprüngliche Kreis vom Radius R
konzentrisch auf den Radius r R — c verkleinert werden. Die
gemeinsame Tangente im Endpunkt E bildet den Winkel ajs mit
der Grundtangente.

Als Länge l der Uebergangskurve bezeichnet man deren
Projektion xe senkrecht auf die Grundtangente. Diese ist etwas
kürzer als die wirkUche Bogenlänge, was aber belanglos ist.
Die Länge I muss so gross sein, dass die spezifische Aenderung

der Fliehkraft (Ruck) ein gewisses, gut erträgliches Mass
nicht überschreitet. Um die Masse m nicht unnötig mitschleppen

zu müssen rechnet man vorteilhaft direkt mit den
Beschleunigungen. Ist die Beschleunigung p bekannt, so ist die

ihr entsprechende Fliehkraft — G r\j J—G, wo G das Gewicht
g 10

des beschleunigten Fahrzeuges bedeutet. Jeder Fliehkraft F
in ni

entspricht eine bestimmte Querbeschleunigung p ^r, G

lä0e-CÜ

Beträgt die Querbeschleunigung p —- im anschUessenden
R

Kreis höchstens 0,8 bis 1,0 m/s3, so muss die Fahrzeit 2 s
v

betragen, damit die spezifische Aenderung der Querbeschleunigung

nicht mehr als 0,4 bis 0,5 m/s8 beträgt, was als erträgliches

Mass beurteilt wird. Daraus entsteht die Bedingung
2Vl > 2v XS-Z-— 0,555 V, wenn mit V die maximale Geschwin-

dlgkeit in km/h bezeichnet wird.
Anderseits muss die Länge der Uebergangskurve mit der

Ueberhöhungsrampe, d. h. mit dem Uebergang von der
Ueberhöhung nuU in der Geraden zum Endbetrag H Im anschliessenden

Kreis übereinstimmen, damit der Verlauf der
Ueberhöhung demjenigen der Krümmung angenähert entspricht.
Daraus ergibt sich die Bedingung

Z>300H für Normalspur, bzw.
I 5 400 H für Meterspur.

Für die Länge der Ueberhöhungsrampe ist massgebend, dass
die Fahrbahn nicht so stark windschief wird, dass infolge
Entlastung führender Räder Entgleisungen vorkommen können.

Für die Länge der Uebergangskurve gilt also die
Doppelbedingung

300 H < l § 0,555 Vmax für Normalspur, bzw.
400H < l § 0,555 Vm„ für Meterspur.

Die Doppelbedingung lautet in allgemeiner Form
JW(V+^V)mH^l

3,6 àp
at

wobei mit m die Cotangente der Rampenneigung, mit AV

die spezifische Aenderung der Querbeschleunigung (Ruck)
bezeichnet ist. Wird die Ueberhöhung H aus der quadratischen
Gleichung

aJ.R - AR) gH3

p*.
(R

dp
At

AR)

H —

AV
At

(.--L«) 0

ermittelt, so werdenUeberhöhungsrampe und Uebergangskurve
gleich lang, was erwünscht, aber nicht immer zweckmässig ist.

Die Triebfahrzeuge der Bahnen sind für gewisse
Maximalgeschwindigkeiten Vt gebaut. Wird Vmax > VT, so können
Ueberhöhung H und Querbeschleunigung p aus folgenden
Formeln berechnet werden:

H
(Vr + avi's

8,6» 0 (JS — A B) + AH

8,6 ms
,l p

und p H ¦

3,6 m Ap

AV

Bild 1

g (Vr | JV) '

wodurch Ueberhöhungsrampe und Uebergangskurve gleich
lang werden, was in diesem Fall Immer zweckmässig 1st.
Vmax aus der Geschwindigkeitsformel wird dann grösser als
Vt, wenn der Kreisbogenradius grösser ist als

VT + AV\* 1

'} (n L H- AH - -R
3,6

P +
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m—i

<*£

U-f

-l-a-

Es versteht sich, dass
auch die Spurerweiterung,

soweit eine solche
notwendig ist, im Bereich
der Uebergangskurve
derart angebracht wird,
dass sie am Anfang der
Uebergangskurve
beginnt und am Ende
derselben den voUen Betrag
erreicht.

Die ideale Uebergangs- I a'xa *—'"a—"i Bild 2

kurve ist die Klothoide, '""" -—l-xe—-

deren Krümmung"
proportional zur Bogenlänge wächst. Sie hat sich aber bisher
bei den Schweizer Bahnen trotz der Klothoiden-Abstecktafeln
von Walther Schürba nicht eingebürgert. Wir sind bei
der kubischen Parabel y kx3 geblieben, wie sie in den
meisten Schulen, Lehr- und Handbüchern gelehrt oder
empfohlen wird. Mit der kubischen Parabel lassen sich denn auch
die meisten Uebergangskurven-Aufgaben befriedigend lösen,
wenn zwei wichtige Eigenschaften dieser Kurve gebührend
beachtet werden (siehe R. Petersen, Die Gestaltung der Bogen
im Eisenbahngleise) : a) Die Krümmung der kubischen Parabel
weist beim Zentriwinkel 24°5'41" ein Maximum auf, so dass
diese Kurve nur bis tg ag 0,44721 verwendet werden kann,
b Die Krümmung der kubischen Parabel wächst bis zu einem
Zentriwinkel von 4»0:0" (tg cc 0,07) fast proportional zur
Abszisse, dann aber zunehmend langsamer bis zum Maximum
bei 24° 5' 41'', worauf sie wieder abnimmt. Daraus folgt, dass
das Glied tg3 cc gegenüber 1 nicht beliebig vernachlässigt
werden darf, sondern mindestens von tg cc 0,07 an in die
Rechnung einbezogen werden muss, wenn missliche
Unstimmigkeiten beim Anschluss an den zum ursprünglichen
konzentrischen Kreis vom Radius r R — c vermieden werden
sollen (Bild 2).

I
Solange tg ag ,s, -^-g- < 0,07 ist, darf das übliche Rezept2 R —

verwendet werden. Der Anfangspunkt A liegt dann in der
l

Entfernung xB 9 vom Berührungspunkt B auf der

Grundtangente. Er dient als Nullpunkt des rechtwinkligen
Koordinatensystems ; die Abszisse des Endpunktes E ist xe l,

P
die Ordinate ye Die konzentrische Verkleinerung des

6 iv

ursprünglichen Kreises beträgt c

des konzentrischen Kreises r R

3=ï^-t—
&k

„, „ so dass der Radius24B

24 R
wird. Die Zwischen-

ordinaten berechnen siGh aus der Parabelgleichung y QR l

yE^Ä—', im besondern wird die Ordinate beim ursprünglichen

Berührungspunkt B ixB -y, i

Wird dagegen tg ces on
i

2R

VE

0,07, so ist zur Erzielung

einer einwandfreien Uebergangskurve (namentlich bei
Schmalspurbahnen) wie folgt vorzugehen. Die ungefähre Länge /,
der Uebergangskurve wird aus der Doppelbedingung

300 (400) Hg!,f 0,555 Vmax

bestimmt. Daraus folgen die Näherungswerte
h l.a

tga, 2R und c. 24 R

Mit den Näherungswerten l,, tg cc1 und c, bestimmt man
endgültig :

l,
tg ccE

y[2 (R
0,44721

Cj ]2 — 3 Z,3 — 3 i,3 tg2 a,

Mit HUfe der Anschlussbedingungen der kubischen Parabel
an den konzentrischen Kreis vom Radius r R — c erhält
man die endgültigen Werte :

6 R cos3 cce tg agl —

l
2 cos8 Ctg tg KE

R — r R —

Bild 3

und

l
2 cos8 ag tg oe

(Die Kürzung mit cos ag unterbleibt mit RUcksicht auf die
praktische Verwendung der Formeln.) Die Orientierung der
Uebergangskurve ergibt sich aus der Entfernung xB
l — r sin cce ihres Anfangspunktes A vom ursprünglichen
Berührungspunkt B. Diese Entfernung xB weicht mehr oder
weniger von 1/2 ab. Die Konstante k der Gleichung y kx3

Die Gleichung der kubischen Parabelwird k — 6rtcos3 cce

lautet damit
x3

y — Ve- /s wo j/ß
l

tg ag6rl COS8 cce

R —¦ r cos cce ist.

yE, tg ag und r im Endpunkt E stimmen für beide Kurven,
kubische Parabel und Kreis, vollständig überein.

Zwischen zwei unmittelbar zusammenstossenden
Kreiskurven ungleichen Halbmessers r und R (Korbbogen) sind
ebenfalls Uebergangskurven einzulegen (Bild 3). Dies ist nur
dann möglich, wenn die beiden Kreiskurven auf ihrer Zentralen
eine kleine Strecke c ausschneiden, was ohne weiteres zutrifft,
wenn sie an ihren Enden mit Uebergangskurven von der
Länge lT bzw. lB versehen sind. Dann beträgt das Mass

l 3 Zb3
c iat — und es kann eine regelrechte Uebergangs-

kurve eingelegt werden, deren Länge

X J2icRr
R — r

ist. Der Anfangspunkt A befindet sich auf der Peripherie R
X

im Bogenabstand — von der Zentralen, der Endpunkt E auf

der Peripherie r, ebenfalls im Bogenabstand -=- von der

Zentralen. Die Punkte A und E sind die Koordinatenursprungspunkte
für die beiden Kurvenäste

Ar

AR

Sr*
U/2)8

4c «r8
A8

ic X3

Die Ordinaten Ar und AR werden radial, die Abszissen ar und
su auf den zugehörigen Kreisperipherien gemessen. Die
Punkte der Korbbogen-Uebergangskurve können auch ohne
weiteres durch rechtwinklige Koordinaten festgelegt werden,
deren Ursprung sich in M oder in A und E befinden kann.
Auf der Zentralen treffen die beiden Kurvenäste im Punkt M
mit gemeinsamer Tangente zusammen. Dagegen entsteht eine
gewisse Unstetigkeit in der Krümmung, weil der grössere,

w_« /.• t,* 2nRrKrümmungsradius ß*

2nRr
r + R(2n — 1)

100 .*

R + r (2m — 1)

beträgt. Der Fehler

der kleinere r*

3 cos cce + 2 cos8 ag tg2 cce

R*

bleibt belanglos, well
abweicht.

100
R -f r (2n
r + R(2n
3C

1)

1) /o

1 +(") sehr wenig von 1



30. AprU 1949 SCHWEIZERISCHE BAUZËITUNG 249

z,--,

--x

lAXsCr* ÂC,

J2-4-1/2m-y/2
U,'L

/a3\_ i _Scheiteltangente

tm
Bild 4

Eine regelrechte Uebergangskurve kann nicht mehr
eingelegt werden, wenn

(R — r)a
<*r2- 24JRsr

ist.

Der allfällig notwendige Uebergang von der Ueberhöhung
Hr zu Hr < Hr beginnt am Ende E der Uebergangskurve,
auf der Peripherie r und kann sich, wenn im Hinblick auf
die minimale Länge der Ueberhöhungsrampe notwendig, ohne
Schaden über den Anfangspunkt A auf der Peripherie R hinaus

erstrecken.
Das vorstehende Verfahren, Kreisbogen durch kubische

Parabeln zu über- oder unterlagern, kann auch auf andere
Trassierungsaufgaben angewendet werden.

Hinsichtlich des Pfeilhöhenverfahrens zur BeurteUung
und Regulierung der im Betrieb befindUchen Gleise muss
auf die einschlägige Literatur verwiesen werden. Mit
diesem Verfahren lassen sich Uebergangskurven sehr scharf
prüfen. Die Pfeilhöhen der kubischen Parabel sind nämlich

zweite, die Pfeilhöhendifferenzen dritte Ordinaten-
differenzen der Funktion y kx3. Daher müssen die
Pfeilhöhendifferenzen A f /„ + —/„ zweier aufeinander
folgenden, über der Sehne s gemessenen Pfeilhöhen konstant

sein, nämlich Af 3k—^-= —-—j wobei die Pfeil-
8 16rZcos8ag

höhen in Abständen s/2 zu messen sind, genau genommen
nicht senkrecht zur Sehne, sondern senkrecht zur
Grundtangente. Die Aufgabe, Schienen für eine bekannte
Uebergangskurve mit HUfe der PfeUhöhen zu biegen, kann bei der
kubischen Parabel einfach und genau gelöst werden, was bei
der Klothoide weniger leicht wäre.

5. Aasrundung der Neigungswechsel
Aehnlich wie die Richtungswechsel allmählich vollzogen

werden (siehe Uebergangskurven), müssen auch die Neigungswechsel

durch eine Ausrundung vermittelt werden, damit
Fahrgäste, Fahrzeuge und Gleis von schädlichen Stosswir-
kungen verschont bleiben und die Radsätze mehrachsiger
Fahrzeuge nicht zu stark entlastet oder mehrbelastet werden.
Hinsichtlich der geometrischen Gestaltung der Neigungsbruch-
Ausrundungen ist man weniger peinlich vorgegangen als bei
den Richtungsänderungen, was ohne weiteres berechtigt ist,
weU lotrechte Fliehkräfte bzw. deren spezifische Aenderungen
weniger unangenehm wirken als waagrechte. Immerhin sind
für die Ausrundungen der Neigungswechsel nur grosse Radien
zugelassen, wenigstens 5000 m auf offener Strecke und 2000 m
im Bereiche der Stationen von Normalspurbahnen, 2000 m
bzw. 1000 m bei Schmalspurbahnen; für Zahnrad- und
Standseilbahnen beträgt der kleinste Ausrundungsradius 600 m-
Eine Ausnahme wird bei den Ablaufbergen der Rangieranlagen

gemacht, wo bedeutend kleinere Radien (> 200 m)
vorkommen können.

Die Ausrundung des Neigungswechsels erfolgt in der
Regel durch eine quadratische Parabel, deren Axe lotrecht
und deren Scheiteltangente daher waagrecht ist. Der minimal
zulässige Krümmungsradius wird im allgemeinen als
Krümmungsradius B0 im Scheitel dieser Parabel gewählt (Bild 4),
wo der Neigungswechsel s,/«2 durch eine konkave und a,^
durch eine muldenförmige Ausrundung vermittelt ist. Denkt
man sich BUd 4 um 180° gedreht, so hat man eine «konvexe
und eine kuppenförmige Ausrundung. Bei Kuppen und Mulden,

d. h. bei Neigungen verschiedenen Vorzeichens, GefäUe
und Steigung, muss Rm-l0 R0 gesetzt werden, weil der

Parabelscheitel in der Ausrundung liegt. Bei Adhäsionsbahnen
setzt man aber auch Rm-la -ß0 > wenn es sich um die
meistens vorkommenden gewöhnlichen konkaven oder konvexen
Ausrundungen handelt.

Die Projektion der Ausrundung auf die Waagrechte ist
symmetrisch zum Neigungsbruch T; ihre Länge beträgt

m I R0 (tg cc, — tg a,) bzw. £«i/, S0 (tg a3 + tg a,)
Die Abszissen x1, x3, xs werden waagrecht von den

Berührungspunkten B,, B2, B3 aus, die Ordinaten j/j 2B„

Vi.
x,
2R„

Va
X3

~2R~«
lotrecht von den Nivelletten s1, st, s3

aus gemessen. Im Neigungsbruch x,

Ordinate yr

- beträgt die

I/8
"8ÏT

Die praktische Handhabung der Ausrundungsregel ist sehr
einfach; es wird Bm,n R0 — R gesetzt; die Neigungen s
sind in °/00 gegeben, so dass

s„ ~ .«

L Ry1000

wird. Sind beide Neigungen von gleichem Vorzeichen (st/sa),
so wird die kleinere von der grösseren subtrahiert. Handelt
es sich um eine Mulde (sjs3) oder Kuppe, so werden beide
Neigungen addiert. Die Berührungspunkte B befinden sich in
der waagrechten Entfernung L/2 vom Neigungsbruch T, auf
den zugehörigen Nivelletten. Die Ordinaten beim Neigungsbruch

haben die Grösse y -^—- und die Zwischenordinaten
WS

y (Hg. Der kleinste Krümmungsradius der Ausrundung
2R

beträgt
R

cos8 a,
Bei Steilbahnen (Zahnrad- und Standseilbahnen) kann

man für gewöhnliche konkave oder konvexe Ausrundungen
(Kuppen und Mulden ausgenommen) R0 RmiB cos' a, setzen,
um unnötig lange Ausrundungen zu vermeiden. An Stelle von
Rmia R0 R in den vorstehenden Formeln tritt dann
R0 Bmiu cos8 a,, wos,< a, ist. Der kleinste Krümmungs-

7?

radius beträgt in diesem Fall Rmin -— was den amt-
cos3 a,

liehen Vorschriften, die nur den kleinsten Krümmungsradius
festsetzen, genügt.

Wiederaufbau des Dörfchens Mitholz
im Kandertal dk 711.437 (494.24)

Der Berner Heimatschutz steUte sich im Februar 1948 an-
lässUch einer Versammlung der schwer geschädigten
Tälbewohner von Blausee-Mitholz zur Verfügung, die Bauberatung
für den Wiederaufbau zu übernehmen. Man hoffte mit dieser
Offerte zwei Ziele zu erreichen: der in Baracken hausenden
Bevölkerung rasch zu helfen und gleichzeitig ein möglichst
einheitliches Dorfbild zu erhalten. Ferner war erwünscht, die
Siedlung nach neuen Gesichtspunkten der Dorfplanung zu
gestalten. Dieses erwies sich infolge der sehr knappen Zeit,
die für den Wiederaufbau zur Verfügung stand, als unmöglich;

nur ganz geringe Verbesserungen konnten erzielt werden.

Wegen der schweren Beschädigung der alten Strassen-
unterführung unter dem Bahndamm musste eine neue gebaut
werden, die flüssiger und übersichtlicher angelegt werden
konnte. Durch diese Strassenverbesserung gelang es, einzelne
ganz kleine Grundstücke zu eliminieren und die Bauten an der
neuen Strasse freier und mit grössern Abständen
aufzustellen.

Mit zwei Ausnahmen wünschte jede Bauherrschaft, so
rasch wie möglich auf ihrem eigenen Grund und Boden wieder
bauen zu' können.

Das Explosionsunglück, das sich in der Nacht vom 19./20.
Dezember 1947 ereignete, forderte bekanntlich neun Todesopfer.

21 Gebäude wurden entweder durch Feuer oder wegen
der Explosionswirkung zerstört oder sehr stark beschädigt.
Der gesamte Gebäudeschaden belief sich auf über eine Million
Franken.

Das Anerbieten des Berner Heimatschutzes, einen Fachmann

für die Gestaltung und Beratung beim Wiederaufbau zu
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